








Gutachten zur Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO

Anlage 17 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
1. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller: WSL Leichtmetallräder GmbH

Seite 1 von 3

Technische Daten, Kurzfassung:

Sonderradtyp und Ausführung: 70530 K - R9

Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2

Einpreßtiefe [mm]: 38

zulässige Radlast in kg: 720

zulässiger Abrollumfang [mm]: 2015

Lochzahl / Lochkreis-∅  [mm]: 5/114,3

Mittenloch-∅  des Rades [mm]: 72,6

Mittenzentrierring: ADY 8

Kennzeichnung Zentrierring (Außen- und Innen-∅  [mm]): 72,6 / 60,1

Mittenloch-∅  des Rades mit Zentrierring [mm]: 60,1

Oberflächenbehandlung: Lackbeschichtung, ww. reflektroniert (Chrom-Effekt)

Zentrierart: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller: - Toyota Motor Corp., Toyota Shi, Japan

Radbefestigungsteile: 5 Kegelbundmuttern
Gewinde M 12 x 1,5
(VS-Set 2853)

Anzugsmoment in Nm: 90 – 100

Spurverbreiterung: kleiner 2 %

Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr. bzw.
EWG-BE

zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

W 2 115 - 129 Toyota MR 2 F 438 vorne: A2,A4,A5,A6,A7,A8,
195/55R15 A12,A17,A18,A22,

W 20 e6*93/81 Y18
*0011*.. und hinten:

225/50R15

F 1 180 Toyota Lexus LS 400 F 479 205/65R15 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
A12,A17,A18,A22,
F7,Y18
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Verwendungsbereich:

Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr. bzw.
EWG-BE

zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

W 2 115 - 129 Toyota MR 2 F 438 vorne: A2,A4,A5,A6,A7,A8,
195/55R15 A12,A17,A18,A22,

W 20 e6*93/81 Y18
*0011*.. und hinten:

225/50R15

F 1 180 Toyota Lexus LS 400 F 479 205/65R15 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
A12,A17,A18,A22,
F7,Y18

Auflagen und Hinweise:

A2. Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A4. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (außer für Reifen mit M+S Profil) und Trag-
fähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur
Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage auf-
geführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen
ist gesondert zu beurteilen.

A6. Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als er-
forderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

A7. Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfülldruck zu beachten ist.

A8. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern ver-
wendet werden. Bei der Befestigung der Sonderräder am Fahrzeug ist eine Einschraublänge ent-
sprechend folgender Mindestumdrehungen (6 Umdr. bei M 12x1,5; 7 Umdr. bei M 12x1,25, M14x1,5) der
Befestigungsteile einzuhalten.

A12. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

A17. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammergewichte angebracht
werden.

A18. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte in der dafür
vorgesehenen Ringnut angebracht werden.

A22. Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile DIN 7780-43 GS 11,5 zulässig.

F7. Nur zulässig für Fahrzeuge, die mit 15-Zoll Bereifung ausgerüstet sind bzw. bei denen 15-Zoll-Bereifung
laut Fahrzeugpapieren wahlweise verwendet werden kann.

Auflagen und Hinweise:
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Y18. Radtyp nur zulässig mit eingeklipstem Zentrierring (Kennz.: ADY 8) Innendurchmesser: 60,1 mm

Die Anlage 17 mit den Blättern 1 - 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten und dem Hinweisblatt für
die Sonderräder Typ 70530 K (ab Herstellungsdatum 10/96) des Herstellers WSL Leichtmetallräder GmbH.



Gutachten zur Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO

Anlage 18 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
1. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller: WSL Leichtmetallräder GmbH
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Technische Daten, Kurzfassung:

Sonderradtyp und Ausführung: 70530 K - R9

Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2

Einpreßtiefe [mm]: 38

zulässige Radlast in kg: 720

zulässiger Abrollumfang [mm]: 2015

Lochzahl / Lochkreis-∅  [mm]: 5/114,3

Mittenloch-∅  des Rades [mm]: 72,6

Mittenzentrierring: ADY 1

Kennzeichnung Zentrierring (Außen- und Innen-∅  [mm]): 72,6 / 64,1

Mittenloch-∅  des Rades mit Zentrierring [mm]: 64,1

Oberflächenbehandlung: Lackbeschichtung, ww. reflektroniert (Chrom-Effekt)

Zentrierart: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller: - Honda of Amerika MFG, USA
- Honda Motor Comp. Ltd., Japan
- Honda of the UK Manufacturing Ltd., (GB)

Radbefestigungsteile: 5 Kegelbundmuttern
Gewinde M 12 x 1,5
(VS-Set 2151)

Anzugsmoment in Nm: 90 - 100

Spurverbreiterung: kleiner 2 %

Verwendungsbereich:
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Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr. bzw.
EWG-BE

zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

RA 1 110 Honda Shutle e6*93/81 205/65R15 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
*0002*.. A12,A17,A18,A22,

Y11

Auflagen und Hinweise:

A2. Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A4. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (außer für Reifen mit M+S Profil) und Trag-
fähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur
Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage auf-
geführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen
ist gesondert zu beurteilen.

A6. Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als er-
forderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

A7. Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfülldruck zu beachten ist.

A8. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern ver-
wendet werden. Bei der Befestigung der Sonderräder am Fahrzeug ist eine Einschraublänge ent-
sprechend folgender Mindestumdrehungen (6 Umdr. bei M 12x1,5; 7 Umdr. bei M 12x1,25, M14x1,5) der
Befestigungsteile einzuhalten.

A12. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

A17. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammergewichte angebracht
werden.

A18. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte in der dafür
vorgesehenen Ringnut angebracht werden.

A22. Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile DIN 7780-43 GS 11,5 zulässig.

Y11. Radtyp nur zulässig mit eingeklipstem Zentrierring (Kennz.: ADY 1) Innendurchmesser: 64,1 mm

Die Anlage 18 mit den Blättern 1 - 2 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten und dem Hinweisblatt für
die Sonderräder Typ 70530 K (ab Herstellungsdatum 10/96) des Herstellers WSL Leichtmetallräder GmbH.



Nachtragsgutachten zur ABE Nr. 43785 nach § 22 StVZO

Anlage 19 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
2. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller:     WSL Leichtmetallräder GmbH

Seite 1 von 3

Technische Daten, Kurzfassung:

Sonderradtyp und Ausführung: 70530 K - R9

Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2

Einpreßtiefe [mm]: 38

zulässige Radlast in kg: 720

zulässiger Abrollumfang [mm]: 2015

Lochzahl / Lochkreis-∅  [mm]: 5/114,3

Mittenloch-∅  des Rades [mm]: 72,6

Mittenzentrierring: ADY 3

Kennzeichnung Zentrierring (Außen- und Innen-∅  [mm]): 72,6 / 66,1

Mittenloch-∅  des Rades mit Zentrierring [mm]: 66,1

Oberflächenbehandlung: Lackbeschichtung, ww. reflektroniert (Chrom-Effekt)

Zentrierart: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller: - Nissan Motor Co. Ltd., Tokyo (J)
- Nissan Europe NV, Amsterdam (NL)

Radbefestigungsteile: 5 Kegelbundmuttern
Gewinde M 12 x 1,25
(VS-Set 2351)

Anzugsmoment in Nm: 90 - 100

Spurverbreiterung: kleiner 2 %



Nachtragsgutachten zur ABE Nr. 43785 nach § 22 StVZO

Anlage 19 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
2. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller:     WSL Leichtmetallräder GmbH

Seite 2 von 3

Verwendungsbereich:

Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr. bzw.
EWG-BE

zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

J 30 125 Nissan Maxima F 106 205/65R15 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
A12,A17,A18,A22,
Y13

A 32 103 Nissan Maxima e1*93/81 195/65R15
*0011*..

205/60R15

205/65R15

142 205/65R15

C 23 49 - 93 Nissan Serena G 201 195/65R15 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
bzw. A12,A17,A18,A22,
e9*93/81 205/60R15 R64,X100,Y13
*0013*..

C 23 W e9*95/54
*0018*..

Auflagen und Hinweise:

A2. Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A4. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (außer für Reifen mit M+S Profil) und Trag-
fähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur
Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage auf-
geführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen
ist gesondert zu beurteilen.

A6. Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als er-
forderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

A7. Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfülldruck zu beachten ist.

A8. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern ver-
wendet werden. Bei der Befestigung der Sonderräder am Fahrzeug ist eine Einschraublänge ent-
sprechend folgender Mindestumdrehungen (6 Umdr. bei M 12x1,5; 7 Umdr. bei M 12x1,25, M14x1,5) der
Befestigungsteile einzuhalten.



Nachtragsgutachten zur ABE Nr. 43785 nach § 22 StVZO

Anlage 19 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
2. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller:     WSL Leichtmetallräder GmbH
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Auflagen und Hinweise:

A12. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

A17. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammergewichte angebracht
werden.

A18. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte in der dafür
vorgesehenen Ringnut angebracht werden.

A22. Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile DIN 7780-43 GS 11,5 zulässig.

R64. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit zulässigen Achslasten größer als 1380 kg.

X100. Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Starrachse an Achse 2.

Y13. Radtyp nur zulässig mit eingeklipstem Zentrierring (Kennz.: ADY 3) Innendurchmesser: 66,1 mm

Die Anlage 19 mit den Blättern 1 - 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten und dem Hinweisblatt für
die Sonderräder Typ 70530 K (ab Herstellungsdatum 10/96) des Herstellers WSL Leichtmetallräder GmbH



Gutachten zur Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO

Anlage 20 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
1. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller: WSL Leichtmetallräder GmbH

Seite 1 von 3

Technische Daten, Kurzfassung:

Sonderradtyp und Ausführung: 70530 K - R9

Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2

Einpreßtiefe [mm]: 38

zulässige Radlast in kg: 720

zulässiger Abrollumfang [mm]: 2015

Lochzahl / Lochkreis-∅  [mm]: 5/114,3

Mittenloch-∅  des Rades [mm]: 72,6

Mittenzentrierring: ADY 5

Kennzeichnung Zentrierring (Außen- und Innen-∅  [mm]): 72,6 / 67,1

Mittenloch-∅  des Rades mit Zentrierring [mm]: 67,1

Oberflächenbehandlung: Lackbeschichtung, ww. reflektroniert (Chrom-Effekt)

Zentrierart: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller: - Mitsubishi Motor Corporation, Tokyo (J)
- Ford Motor Company Dearborn, USA

Radbefestigungsteile: 5 Kegelbundmuttern
Gewinde M 12 x 1,5
(VS-Set 2551)

Anzugsmoment in Nm: 100

Spurverbreiterung: kleiner 2 %

Verwendungsbereich:
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Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller: WSL Leichtmetallräder GmbH
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Fahrzeughersteller: - Mitsubishi Motor Corporation, Tokyo (J)

Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr. bzw.
EWG-BE

zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

D 20 110 Mitsubishi Eclipse G 229 185/65R15 M+S A2,A4,A5,A6,A7,A8,
(R11,R12) A12,A17,A18,A22,
195/60R15 Y15

D 30 107 e1*93/81 205/60R15
*0027*..

F 10 130-151 Mitsubishi Sigma F 655 205/65R15

215/60R15
F 07 W 125 Mitsubishi Sigma SW G 365

Fahrzeughersteller: -Ford Motor Company Dearborn, USA

Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr. zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

ECP 85 Ford Probe G 571 205/55R15 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
A12,A17,A18,A22,
Y15

119-120 195/65R15 M+S

Auflagen und Hinweise:

A2. Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A4. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (außer für Reifen mit M+S Profil) und Trag-
fähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur
Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage auf-
geführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen
ist gesondert zu beurteilen.

A6. Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als er-
forderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Auflagen und Hinweise:



Gutachten zur Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO

Anlage 20 Prüfberichtsnr.: 55 2457 96
1. Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad Typ: 70530 K
Hersteller: WSL Leichtmetallräder GmbH

Seite 3 von 3

A7. Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfülldruck zu beachten ist.

A8. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern ver-
wendet werden. Bei der Befestigung der Sonderräder am Fahrzeug ist eine Einschraublänge ent-
sprechend folgender Mindestumdrehungen (6 Umdr. bei M 12x1,5; 7 Umdr. bei M 12x1,25, M14x1,5) der
Befestigungsteile einzuhalten.

A12. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

A17. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammergewichte angebracht
werden.

A18. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte in der dafür
vorgesehenen Ringnut angebracht werden.

A22. Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile DIN 7780-43 GS 11,5 zulässig.

R11. Für die Verwendbarkeit der Reifengröße 185/65 R15 M+S in Verbindung mit der Radgröße 7 J x 15 H2
liegen Freigaben für folgende Fabrikate vor:
Bridgestone (WT 11),Continental TS 750 und TS 770, Pirelli (alle Profiltypen), Fulda (Kristall 3000) und
Goodyear (NCT 2/ 3 u. GT+4).
Bei Reifen anderer Hersteller ist eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen.

R12. Reifengröße nur zulässig wenn diese bereits serienmäßig in den Fahrzeugpapieren enthalten ist.

Y15. Radtyp nur zulässig mit eingeklipstem Zentrierring (Kennz.: ADY 5) Innendurchmesser: 67,1 mm

Die Anlage 20 mit den Blättern 1 - 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten und dem Hinweisblatt für
die Sonderräder Typ 70530 K (ab Herstellungsdatum 10/96) des Herstellers WSL Leichtmetallräder GmbH.




